
Ansuchen um Gewährung einer Förderung durch die Stadtgemeinde 
Berndorf 

Abt. Kammeramt, Kislingerplatz 2, 2560 Berndorf 

Die blau hinterlegten Felder sind vom Erziehungsberechtigten auszufüllen. 
Es werden ausschließlich SchülerInnen mit Wohnort Berndorf in den Pflichtschulen bis zur 9. Schulstufe, bei welchen 
die Stadtgemeinde Berndorf Schulerhalter ist, gefördert.  
Unabhängig von den Kosten pro SchülerIn wird von der Stadtgemeinde Berndorf maximal ein Förderbetrag in der 
Höhe €200,-- gewährt. 
Pro Schuljahr wird eine Schulveranstaltung (Sommer-oder Wintersportwoche oder Projektwoche) gefördert.  
Zur Behandlung des Ansuchens sind alle Einkommensnachweise in Kopie dem Ansuchen beizulegen. 
Unwahre Angaben führen zur Rückzahlung des gesamten Förderbetrages.  

 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)                von der Stadtgemeinde Berndorf auszufüllen:

         Eingangsvermerk:   
         Zahl: 

HH-Stelle: 

Schule:    
Klasse:     
Projekt:                                                  Wintersportwoche, Sommersportwoche, Projektwoche, Projekttage 
     (nicht Zutreffendes bitte streichen) 
Ort des Projektes:   
Zeitraum des Projektes:    
Kosten des Projektes/SchülerIN in €:                                                   (maximal geförderte Projektkosten € 300,--) 

 
Erziehungsberechtigte(r):   
SchülerIN:   
Geburtsdatum:   
Anschrift:     
  2560 Berndorf  

 

Personen im Haushalt:    Faktor  Anzahl Summe 
1. Erwachsener           1,00   
1. Erwachsener (Alleinerzieher)                   1,40   
2. Erwachsener    0,80   
Im Haushalt lebende Kinder                   0,60   
       Gewichtungsfaktor:  
 
Einkommen:                                                              Nettoeinkommen/Monat in €  
1.                                                                                      
2.     
3.     
4.     
Sonstige Einkommen   
Alimente   
 Summe Einkommen:  

 
      Einkommen/Gewichtsfaktor:  

 

Förderbetrages:    Proj.Kosten/ %-Ausmaß Einkommen/Gewichtsfaktor 

                            (max. €200,--) %-Förderung der Förderg. Von bis 
  80% 0,00 250,00 

  40% 251,00 400,00 
  0% 401,00 und darüber 


